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Envio AG 

mit Sitz in Hamburg 

 

 

Wertpapier-Kenn-Nr. A0N4P1 

ISIN-Nr. DE000A0N4P19 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der 

  

  ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 

 

13. Dezember 2011 

um 10:00 Uhr, Einlass um 9:30 Uhr 

 

im 

 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg. 
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Tagesordnung 

 

1. Vorlage des jeweils von dem Abschlussprüfer geprüften festgestellten Jahresabschlusses 

(nach HGB) und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das 

Geschäftsjahr 2010 

 

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus 

und stehen zudem im Internet unter http://www.envio-group.com unter Investor Relations im 

Unterpunkt Download-Center  zum Download bereit. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2010 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung für die im Geschäftsjahr 2010 amtierenden 

Mitglieder des Vorstands wie im Vorjahr zu vertagen. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2010 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung für die im Geschäftsjahr 2010 amtierenden 

Mitglieder des Aufsichtsrats wie im Vorjahr zu vertagen. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die König Wirtschaftsprüfung GmbH, Lippstadt, zum Abschlussprüfer des 

Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen 

 

5. Anzeige des Vorstandes gemäß § 92 Abs. 1 AktG, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des 

Grundkapitals der Gesellschaft besteht. 

 

Zum Ende der Fertigstellung der Jahresabschlussarbeiten hat der Vorstand festgestellt, dass 

mindestens ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. 

 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt findet nicht statt. 
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Anzahl der stimmberechtigten Aktien  

 

Das Grundkapital beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 

7.696.088 EUR und ist eingeteilt in 7.696.088 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung  eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der 

Einberufung keine eigenen Aktien. 

 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 

Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes zur 

Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss schriftlich ,fernschriftlich, fernkopiert oder per 

E-Mail in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Schrift – (§ 126 BGB) oder Textform (§ 126b BGB) 

in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, d.h. auf den 22. November 2011, 0:00 Uhr, bezogene Bescheinigung ihres 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach. Die Anmeldung und die Bescheinigung des 

Anteilsbesitzes müssen spätestens bis Dienstag, den 6. Dezember 2011, 24:00 Uhr, bei der 

nachfolgenden Stelle (per Fax oder E-Mail ist ausreichend) eingehen:  

 

Envio AG 

c/o quirin bank AG 

Kurfürstendamm 119  

10711 Berlin 

Telefax: 030-89021-389 

E-Mail: hauptversammlungen@quirinbank.de 

 

Für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt im Verhältnis 

zur Gesellschaft nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen Weise 

erbracht hat. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach dem Nachweisstichtag 

haben im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Ausübung des 

gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Das gilt auch für den Zuerwerb 

von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 



4 

 

besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der 

Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

Stimmrechtsvertretung 

 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, 

ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt werden, bedürfen der Textform (§ 126b 

BGB). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen in der Hauptversammlung erfolgen. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. Ein Vollmachtsvordruck befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte. 

 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach 

§ 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten; die Aktionäre werden 

gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm 

möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.  

 

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen 

sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger 

Rechte, zur Verfügung. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 

werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Die Wahrnehmung der Vollmacht durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist 

ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegen. Die Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte zur 

Hauptversammlung aus organisatorischen Gründen bis spätestens Freitag, den 9. Dezember 2011 

(Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift (per Fax oder E-Mail ist ausreichend) 

zu senden: 

 

Envio AG 

Investor Relations – HV 2011  
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c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040-6378-5423 

E-Mail: ir@envio-group.com 

 

Alternativ ist eine Übergabe an die Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. 

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht den Aktionären unter der Internetadresse 

www.envio-group.com unter der Rubrik „Investor Relations“  und dort unter „Hauptversammlung“ 

zum Download zur Verfügung oder kann werktäglich (Mo. – Fr.) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr 

unter der Telefon-Nummer 040 / 6378-5410  angefordert werden. 

 

Anträge von Aktionären 

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind 

ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden: 

 

Envio AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040-6378-5423 

E-Mail: ir@envio-group.com 

 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens 

Montag, den 28. November 2011, 24:00 Uhr, eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen 

der §§ 126, 127 AktG unter der Internetadresse www.envio-group.com unter der Rubrik „Investor 

Relations“ und dort unter „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung. Verspätete oder anderweitig adressierte Gegenanträge von 

Aktionären werden nicht veröffentlicht. 

 

Hamburg, im Oktober 2011 

 

Envio AG 
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Der Vorstand 

 


